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SATZUNG

Bebauungsplan
Genehmigt f ,„ des B
d6Sb3U£ 23.6.1960

L flu*
Waids! 2 1. Dez. 1977

über den Bebauungsplan für das Gebiet "Rüttele"

Ortsteil Remetschwiei.

Auf Grund der §§1,2 und 8-10 des Bundesbaugesetzes

(BBauG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Au

gust 1976 (BGBl. 1 S.2256), §§111 und 112 der Landes

bauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung

vom 20.6.1972 (Ges.Bl. S.351) in Verbindung mit §4 der

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GO) in der

Fassung vom 22. Dezember 1975 (Ges.Bl. 1976 S.1) in der

zuletzt geänderten Fassung hat der Gemeinderat am

7. November 1977 den Bebauungsplan für das Gebiet

"Rüttele" im Ortsteil Remetschwiei als Satzung beschlos

sen.

§ 1

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes er

gibt sich aus der Festsetzung der Planungsgrenzen im

zeichnerischen Teil - Lageplan - (§2 Ziff.3).

§ 2

Bestandteile des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan besteht auss

1. Begründung und Erläuterung

2. Übersichtsplan
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3. Zeichnerischer Teil - Lageplan Maßstab 1:1500

4. Geländeschnitt

5. Bebauungsvorschriften

§ 3

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 112 LBO handelt, wer den

aufgrund von § 111 LBO ergangenen Bestandteilen dieser Satzung

zuwidrhandelt.

§ 4

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach § 12 BBauG mit der Bekanntmachung

ihrer Genehmigung in Kraft.

Weilheim, den 0 7. Wov. f977

Bürgermeisteramt \fij\fl &Ztcw

der Bürgermeister
fS\~

Bebauungsplan
Genehmigt gemäß § 11 des Bun
desbaugesetz vom 23. 0. 1960

... I.

Isndrahz, • Idshul

Waldshut den 2 *• De* 1977
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Öffentlich ausgelegen

nach § 2 Abs. 6 BBauG vom 23.6.1960 in der Zeit vom

Jh.l.AW... bis .AtAiJ.tU.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am .. SV.-.V.*.;.....

Als Satzung beschlossen

nach § 10 BBauG vom 23.6.1960 in Verbindung mit § 4 GO

am y.-.ti. j???.

ycler Bürgermeister

Genehmigt

nach § 11 BBauG vom 23.6.1960 durch das Landratsamt

Waldshut am Bf.baiJU?9?P,an
Genehmigt gemäß §11 des Bun-
desbaugesetzes vom 23. 6. 1960

(BGBL. !. S.

Landrafsamf Waldshuf ' der Bür9ermeister
2 1. 'üei 1977

Waldshut, de:

Rechtskräftig

nach § 12 BBauG vo

der Genehmigung am .

Öffentlich ausgelegen vom

Weil heim, den

Bürgermeisteramt

der Bürgermeister

die Bekanntmachung

bis

7
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Bebauungsplan
_1• Genehmigt gemäß §,1 des Bun,

desbaugesetzes vom 23. 6 1960
(BGBL I. S. ;

LandreJsamf ,.f

1' A"gemeineS Waldshut, den 2]• DsZ' 1977

Im Auftn:

Die Gemeinde Weilheim im Landkreis Waldshut beabsichtigt

westlich gelegenen Ortsteile im OT Remetschwiei einen RasehspJäl

mit Mehrzweckhalle zu errichten und die zu beanspruchende fläc

im Gewann "Rüttele" über einen Bebauungsplan auszuweisen.\I^ t

Ziel dieses Vorhabens ist, den Wohnwert in diesemwirtschaftsschwachen

ländlichen Raum zu verbessern und der Einwohnerschaft mit den

örtlichen Vereinen bessere Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung

und zur Abhaltung ihrer kulturellen und geselligen Veranstaltungen zu bieten.

Somit können auch Voraussetzungen zur besseren Integration der weit

verzweigten Ortsteile in die Neugemeinde Weilheim geschaffen werden.

2. Bestehende Verhältnisse

Durch die Umstrukturierung der westlichen Ortsteile von der ursprünglich

rein landwirtschaftlichen Gemeinde zur Wohngemeinde liegt ein echter

Bedarf für die Anlage eines geeigneten Sportplatzes mit Sport- und

Mehrzweckhalle vor, und die Bestrebungen nach einer geeigneten

Sportstätte laufen schon über 10 Jahre.

Der Sportverein SV Waldhaus e.V. besteht seit 1932 und ist Mitglied

des Südbadischen Fußball Verbandes sowie des Badischen- und des

Deutschen Sportbundes.

Seit Bestehen des Vereins wird im Außenbereich auf dem Grundstück

der Brauerei Waldhaus auf einem vereinfacht angelegten Spielfeld

40 x 70 m gespielt. Durch die vereinfachte Anlage und die ungünstigen

Bodenverhältnisse ist der Spielbetrieb nur bei lang anhaltender

Trockenheit möglich und der Verein ist gezwungen auf Ausweichsplätze

wie Lonza-Spielplatz etc. auszuweichen.
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Die Schaffung geeigneter Platzverhältnisse steht dringend an und

die Gemeinde hat in kluger Voraussicht im Ortsbereich von Remetschwiei

ein passendes Grundstück erwerben können.

Aufgrund der besonderen Förderungswürdigkeit des Vereins wird der

geplante Sportplatz-Neubau in das Förderungsprogramm des Badischen

Sportbundes aufgenommen und es stehen für dieses Jahr 100 000.-DM

Zuschuß bereit. Bebauungsplan

Genehmigt gemäß § 11 des Bun-

3. Beschreibung des Bebauungsgebietes

desbaugesetzes vom 23. 6. 1960
(BGBL. I. S. 341)

Landrahamt Wa!dshut

Wa.dshut.ceol_1_DS2'̂

Das im Bebauungsplan ausgewiesene Sondergebiet für den Sportst
Im "

bau umfaßt eine Fläche von ca. 2,25 ha und ist abgegrenzt

Nord-Osten durch das Grundstück Lgb. Nr. 220, im Süd-Ost

die Gemeindestrasse, im Süd-Westen durch die Kreisstrass«

und im Nord-Westen durch das Grundstück Lgb. Nr. 222.

Die Bebauungsfläche schließt unmittelbar an die bestehende Bebauung

an und rundet den Ortsteil im nordöstlichen Teil ab.

Der Standort der Mehrzweckhalle wurde so gewählt, daß die Tribühne

und die sanitären Einrichtungen des Sportplatzes mit in den Hallenbau

einbezogen werden können um so einer Gebäudespl itterung vorzubeugen.

Die Halle selbst soll nach einem landschaftsgebundenem Baustiel in

Leimbinderbauweise und gewalmtem Satteldach ausgeführt werden.

4. Erschließung

4.1 Verkehrserschließung

Die verkehrsgerechte Anbindung des Baugebietes an die öffentlichen

Strassen ist gegeben. Die Zielplanung der Strassenbauverwaltung

sieht vor, daß die Kreisstrasse Nr. 6551 im Bebauungsbereich durch

eine flüssigere Linienführung begradigt wird und somit eine
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übersichtlichere Einmündung der Kreisstrasse an die K 6551 beim alten

Rathaus mit dem erforderlichen Sichtdreieck erreicht wird.

4.2 Kanalisation

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem, wobei das Oberflächen

wasser dem vorbei fließenden Walkenbächle zugeleitet wird.

Für die Ableitung der Schmutzabwässer ist mit der Ortsentwässerung

im unmittelbaren Bereich der Bebauungsfläche ein Schmutzwasserkanal

geplant, in den die Abwässer eingeleitet werden können.

Der Bau dieses Abwasserkanal es mit zentraler Kläranlage ist in einem

Vier jahresplan eingeplant und soll mit staatlichen Beihilfen bis 1980

erstellt werden.

4.3 Trinkwasserversorgung

Diese ist durch den Gruppenwasserverband "Höchenschwander Berg"

gesichert.

5. Durchführung des Bauvorhabens

Aufgrund der besonderen Förderungswürdigkeit der Sportplatzanlage

ist der Rasenplatz in das Förderungsprogramm des Badischen Sport

bundes aufgenommen und der Baubeginn für Herbst 1977 festgelegt.

f Voraussetzung für den Bewilligungsbescheid der eingeplanten Finanzbeihilfe

L ist vorliegend beantragte Bebauungsgenehmigung.

tä Bebauungsplan

[ Weilheim im Juli 1977 Genehmigt gemäß §11 des Bun«
desbaugesetzes vom 23. 6. 1960

(BGBL. I. S. 341)

Landrabamt Waldshut

IdshutdenJLLlßZJil7

Im Auftreg
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Bebauungsvorschriften

zum Bebauungsplan für das Gewann "Rüttele" der Gemeinde

Weilheim, Ortsteil Remetschwiel, Landkreis Waldshut.

A. RECHTSGRUNDLAGEN

1. §§ 1 und " 8 und 9 des Bundesbaugesetzes vom

ÄJ. Juni IUUU (BGBl. I S 94+) (BBauG).

2. §§ 1 - 23 der Verordnung über die bauliche Nutzung

der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) vom

26. Nov. 1968 (BGBl. I S. 1237) BauNVO).

3. §§ 1 bis 3 der Verordnung über die Ausarbeitung

der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des

Planinhaltes (Planzeichenverordnung) vom 19. Jan. 1965

(BGBl. I S. 21).

4. § 1 und 2 Verordnung der Landesregierung zur Durch

führung des BBauG vom 27. Juni 1961 (Ges.BI. S. 108).

5. §§ 3,7,9,16 und 111 der Landesbauordnung für Baden-

Württemberg vom 20 Juni 1972 (Ges.BI. S. 352) (LBO).

Bebauungsplan

Genehmigt § 11 des Bun-

desbau 23. 6.1960

•

Landr - .. ildshul

2 1. Dez. 1977
Waidsh_t, den

Im Auftrag
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i B. FESTSETZUNGEN
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I. Art der baulichen Nutzung

§ 1

Baugebiete

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans
ist Sondergebiet nach § 11 BauNVO.

§ 2

Neben- und Versorgungsanlagen

1. Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind
unter den dort genannten Voraussetzungen zulässig.

2. Versorgungsanlagen im Sinne des § 14 Abs. 2 BauNVO
können als Ausnahmen zugelassen werden, soweit sie

nicht zweckmäßig in den öffentlichen Verkehrs

flächen Platz finden.

C. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

§ 3

AI Igemeines

Das Maß der baulichen Nutzung ergiebt sich aus dem

Lageplan.

Bebauungsplan

Genshrr ' -s Bun
des: • 1960

L . - • j:iu*

2 1. Dez. 1977

Im Auftrag
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